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VERTRAG

zwi schen

der Pol itischen Genreinde tlädenswil.,

vertreten durch den Stadtrat

und

- 1. der .Politischen' Geneinde Männedor.f,

vertreten .durch den Gemeinderat

der PqI i ti schen Gerneinde Richterswi I ,:. 1

2

veitreten durch den Gemeinderat

3 der Politischen Geminde Stäfa,

vertrdten durch den Gemeinderai

( An sc h 1 us s gemei.nden )

über _den Anschl uss der drei Pol i ti schen Gernei nden Männedorf , Ri chtersrfi I
und Stäfa an den von der. Politischen Gemeinde Wädenswil gefünrten und ,

organi sierten Seerettungsdi enst.
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Gestützt auf und im Sinne von I 2 Abs. 3 des Einführun q.s esetzes zum

Bundesqesetz über die Binnenschiffahrt'vom 2 . September 1979 vereinbaren
d'ie Parte'ien was fol gt:

1. Ei n1 ei tung

Die Pol'itjsche Gemeinde wädensw'i'l betre'ibt einen den gesetzlichen
Anforderungen entsprechenden Seerettungsdienst.

Die Politischen Gemeinden Männedorf, Richterswil und Stäfa verfügen
über keinen See'rettungsdienst und schl iessen sich zu d'iesem Zwecke

demjenigen der Politischen Gemeinde Wädenswil an.

Die Anschlussgemeinden leisten der Stadt Wädenswil finanzielle Bei-
träge an die Betriebskosten des seerettungsdienstes und an ausser-
ordentliche Aufwendungen für denselben. \

1.1

r.2

i.3

i.4

Z,T

seit dem Abschluss des ursprünglichen vertrages aus dem Jahre 1956

hat Ui'e Stadt Wädenswil die Betriebskosten praktisch al leine bezah'lt.
Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen der jeweiligen Gemeinde soll
desha'l b der Betri ebskostenvertei l erneu festgel egt werden .

2. Grundlagen des Anschlussvertrages

Als.Grundlage für den vorliegenden Anschlussvertrag und die Führung

des Seerettungsdienstes gelten:

- S 2 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Binnenschiff-
fahrt vom 2- September 1979;

- Art. 19 bis 30 der Interkantonalen vereinbarung über die Schiff-
fahrt auf dem Zürichsee und dem walensee vom 4. Oktober 1979;

- SS 14 bis 25 der Verordnung über die Sch'iffahrt auf zürcherischen
Gewässern vom 7. Mai 1980.
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2.2 Ebenfalls als Grundlage dieses Anschlussvertrages gelten die Be-

schlüsse des Stadtrates von Wädensw'il bzw. der Gemeinderäte der

Anschlussgemeinden über den neuen Betriebskostenverte'i1er, den

Bau eines Bootshauses sow'ie die Anschaffung eines neuen Rettungs-

schi ffes

3. Bestimmungen für den Seerettungsdienst

Der gemeinsame Sebrettungsdienst übernimmt in seinem Einsatzgeb'iet,

umfassend den Pflichtrayon der vier Vertragsgemeinden, d'ie in Art.24
der Interkantonalen Vereinbarung über die Schiffahrt gen-annten Auf-

gaben und stellt die Dienstbereitschaft gemäss $ 15 der Verordnung

über die Schiffahrt sicher.

3.2 Der Seerettungsdienst kann von der kantona'len Seepo'lizei zur Mit-
h'i I fe bei der Oel wehr bei gezogen werden.

3.3 Dem Seerettungsdienst können im weiteren übertragen werden:

i
- das Bergen von Schiffen und deren Ausrüstung;

- das Entfernen festgefahrener, gestrandeter oder betriebsuntaug-
l'icher Schiffe oder anderer Gegenstände, welche die Schiffahrt
behindern oder gefährden;

- die Begleitung seesportl icher Veransta'ltungen.

Solche Einsätze dürfeh die Erfüllung der Aufgaben nach Ziffer'3.1
und. 3.2 dieses Vertrages n'icht beeinträchtigen

3.1

3.4 Gekenterte Boote werden nur auf Verlangen des Eigners und - wenn

mö! I 'i ch - m'i t des sen H i I fe an Land gebrac ht .

Schäden an abgeschleppten Booten gehen zu Lasten des Eigners,

sofern sie n'icht durch grobe Fahrlässigkeit der Rettungsmannschaft

verursacht wurden.

3.5
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3.6 Das Rettungsboot darf für private Zwecke grundsätzlich nicht vi:r-
wendet werden

4. Kostenverrechnung an private

Aus seenot geretteten Personen werden in der Regel keine Kosten
verrechnet, sofern sie die Vorschriften über die Schiffahrt beach-
tet und den Anordnungen der Seepolizei oder des .seerettungsdienstes
Foige geleistet haben (Art. 29 der Interkantonalen Vereinbarung
über die Schiffahrt).

4.2 Kieine Hilfele'istungen, wie Abschleppen in den nächsten.Hafen bei
Motorpannen oder havarierten Takelagen, der Transport von abgetrie_
benen oder erschöpften surfern ans.nächste ufer erfolgen unentgelt-
1 ich.

4.3 Für das Bergen und ueberführen von Schiffen und deren Ausrüstung
sowie das Entfernen festgefahrener, gestrandeter oder betriebsun-
taugllicher schiffe oder ander€r Gegenstände werden dem.Auftrag-
geber oder verurs.acher kostendeckende.Gebühren (nach Aufwand) ver-
rec hnet.

5. Aufgaben und Kompetenzen der Stadt l,lädenswil

5.1 Die Stadt Wädensw'il sorgt für einen den gesetzl ichen Anforderungen
und den in Ziffer 3 umschriebenen Aufgaben entsprechenden s....t-
tungsdienst. Dazu gehören insbesondere auch die stellung eines
Rettungsbootes sowie der Seerettungsmannschaft

5.2 Die Stadt Hädenswil reserviert für den Seerettungsdienst verschie-
dene Feuerwehr-Al armgruppen.
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5.3 Die Stadt Wädenswil ist für die organisatorischen und administra-
tiven Belange des gemeinsamen Seerettungsdienstes gemäss nach-

stehender Aüfzähl ung verantwort:l i ch: Si e fasst 'darüberi n e'igener

Kompetenz Beschluss:

- Rekrutierung der Mannschaft

- Festsetzung, Anpassung und Auszahlung der Entschädigungen und

Solde der Rettungsmannschaft

- Wahl des 0bmanns und dessen Stellvertreters

- Abschluss der Versicherungen gemäss'$ 18 der Verordnung über

die Schi ffahr:t

- Festsetzung und Genehmigung des Uebungsprogrammes

-'Kontrolle des Uebungsbetriebes und der Ausbildung (ausgenommen

Inspekti.onsübungen )

- Aufsicht über Unterhalt und Wartung des Bootes und des Materials

- Velrgebung von Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten 'im Rahmen des

von den Anschlussgemeinden genehm'igten Voranschlages

- Erlass und Aenderung eines Reglementes über die Qrganisation und

Durchführung des Seerettungsdienstes im Sinne von Art. 30 der

Interkantonalen Vereinbarung über die Schiffahrt

- Beschlussfassung über Neuanschaffungen bis zum Betrag von

Fr. 20'000.-- je Einzelfall

- Aufstellung des jährlichen Voranschlages zuhanden der Anschluss-

gemeinden und deren Voranschläge

- Vor'lage der Jahresrechnung an die Anschlussgemeinden

- Verrechnung der Kosten an Private gemäss Ziffer 4 d'ieses Vertra-
ges zugunsten der gemeinsamen Betriebs'rechnung
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6. Aufgaben und Pflichten der Ansch'lussgemeinden

Die Anschlussgemeinden sind zur Leistung eines jährlichen Beitra-
ges an die der Stadt Wädenswil entstandenen Betriebskosten gemäss

dem in d'iesem Vertrag festgelegten Verteiler verpflichtet.

Besch.lussfassung auf Antrag der Stadt wädenswil über Neuanschaf-

fungen für den Seerettungsdienst bei Kosten von mehr als Fr. 20'000.
je Ei nzel fal I .

6.5 Den Polizeivorständen der Anschlussgemeinden steht'im sinne von

$ 19 der Verordnung über dje Schiffahrt zu, e'inmal jährlich in
Absprache.mit der Stadt Wädenswil die Bereitschaft der Mannschaft

und der Ausrüstung zu inspizieren.
I

7 Betri ebskosten

7-r Die Stadt l,lädenswil ist berechtigt, die 'ihr jährl ich aus dem see-

rettungsdienst entstehenden Persona'l-, verwaltungs- und sonstigen
Kosten der gemeinsamen Betriebsrechnung zu belasten. D'ie verrech-
nung von Kosten an. Private ist der gemeinsamen Betriebsrechnung
gutzuschrei ben.

7.2 Die effektiv entstandenen Aufwendungen für den gemer'nsamen See-

rettungsd'ienst werden von den Vertragsgemeinden aufgrund des

verteil schlüssels nach Einwohnerzahlen der jeweil igen Gemeinde

gedeckt. Die Einwohnerzahlen betragen bei Vertragsabschluss
(Stand 31. Dezember 199i):

i

\ 6.2 Den Anschlussgemeinden steht die Genehmigung des von der stadt
l.lädenswi 1 vorgel egten Voranschl ages zu

\ 6.3 Abnahme der von der Stadt Wädenswil vorgelegterl Jahresrechnung.

6.4
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t,lädenswi I

Ri chterswi I

Stä fa

Männedorf

19'668 Einwohner

9'971 Einwohner

i0'665 Einwohner

7'649 Ei nwohner

7.3

7.4

Total 47'953 Ei nwohner

Die Anschlussgemeinden leisten der stadt wädenswil im Sinne von

Ziffer 6.1 dieses vertrages nach besonderer Rechnungsstellung

durch die stadt wädenswil einmal jährlich mit Zahlungsziei 30 Tage

ihren Beitrag zur Deckung des effektiven Betriebsaufwandes. Grund-

lage bildet der von der stadt wädenswil gemäss Ziffer 6.-2 dieses
vertrages vorgelegte und'von den Gemeinden genehmigte voranschlag.

l.lird dabei aufgrund des iahresabschlusses der Rechnung des seeret-
tungsdienstes ein Ueberschuss erzielt, ist dieser den Gemeinden als
Vortrag auf das nächste Jahr akonto ihrer Beitragsleistung gutzu-
schreiben. Fehlbeträge aufgrund des Jahresabschlusses' der Rechnung

des Seerettungsdienstes sind durch die Geme'inden sofort auszu-
gleichen

Die dem Verte'ilschlüssel zugrunde liegenden Einwohnerzahlen sind
anzupassen, sobald dje Einwohnerzahl einer Gemeinde sich um mehr

als 15 Z verändert. Spätestens aber jeweils nach 5.Jahren wird
der Verteilschlüssel generell überprüft und bei Veränderungen

der Einwohnerzahlen um mehr als 15 % dementsprechend angepasst.

B Investi tionen

8.1 Ueber dje F'inanzierung eines neuen Bobtshauses für das Rettungs-

boot wird eine separate Verejnbarung abgeschlossen. Dje Anschluss-
gemeinden s'ind dabei zur Mitfinanzierung mittels Bau- oder M'iet-

kostenbe'i trägen verpfl j chtet.

Für andere Invest'itjonen für den Seerettungsdienst gelten die Zjf-
fern 5.3 bzw. 6.4 dieses Vertrages.

7

8.2
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9. Schl ussbestimmungen

Differenzen, die aus diesem vertrag entstehen, entscheidet die poli-
zeidirektion des Kantons Zürich, sofern e'ine Einigung unter den Ver-
tragsparteien nicht auf direktem Wege zustande kommt.

Bei.ordnungsgemässem Austritt einer Anschlussgemeinde aus dem vor-
Iiegenden Vertragsverhältnis wird d'ieses mit den verbleibenden Ver-
tragspartnern wei tergeführt.

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von fünf Jahren seit inkrafttreten
fest abgeschlossen. Nachher kann er jährlich auf den 31. DÄzember gekUn-
d'igt werden, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1z Monaten.

9.4 Dieser vertrag tritt mit dem letzten Genehm'igungsbeschluss einer
vertragsgemeinde sofort 'in Kraft. Er ersetzt den vertrag vom

27', Juni 1991 und alle ihm widersprechenden Beschlüsse.

9.5 Der vertrag wird fünffach ausgefertigt. Jede Gemeinde erhält ein
origina'lunterzeichnetes vertragsexemplar. Ein Exemplar des ver-
trages wird bei der Polizeidirektion des Kantons Zürich aufbewahrt.

9.1

9.2

9.3

Wädenswil, I Z. Aug. 1992

STADTRAT I,IAEDENSI.II L

Männedorf , - 6. Mai 1992

GEME INDERAT MAENNEDORF

Der Pr t: Schre

srära , 2L Aprii 1$gZ

GEMEINDERAT STAEFA

Der Pr fident: De

Der Prä nt: DezSchrei ber:
/Ca4u,q

1

Richterswit, 10. Juti 1992

GEMEINDERAT RICHTERSWI L

Der Präsident: Der Sc
.fl

/rtu- ;r
u

)

Schre i ber :



ANHANG I

zum Vertrag vom 17. August 1992

zwi schen

der Polit'ischen Gemeinde wädenswi1, vertreten durch den stadtrat,
und

den Politischen Geme'inden Männedorf, Richterswil und Stäfa
betreffend
Anschluss an den von wädenswjl geführten seerettungsd'ienst

Im Sjnne von Ziffer 8.1, Abs. i.i, des obigen Vertrages wird folgendes für
den Bau und Betrieb eines Bootshauses für den Seeretiungsdienst üereinbart:

1. Vertragsgrundl agen

Massgebend ist das Projekt der l.li11y'Stäubli Ing. AG, Zürich, mit Situat'ions-
plan 1:500 vom20. November 1991 und Projektplan [:50/l:1.00, Nr. 2703-3a, vom
27. August 1991, die Kostenschätzung vom 5. Februar 1992 über Fr. 550i000.--,
sow'ie der dupch den Gemeinderat Wädenswil am 15. März 1993 bew'i11igte Baukre-
d'it von Fr. bOO'000. -- .

Projektänderungen, dje sich bei der Bauausführung er
schlussgemeinden unter Bekanntgabe der finanziellen
anzuzei gen.

geben, sind
Auswi rkunge

den An-
n led'iglich

Abweichungen bei der Bauabrechnung bis zu 10 % gelten als genehmigt

2. Ei gentumsverhäl tni sse

Das Bootshaus ist E'igentum der Stadt Wädenswil. D'iese verpflichtet sich,
das Bootshaus während der Vertragsdauer über den gemeinsamen Seerettungs-
djenst für dt'e Zwecke des Seerettungsdienstes zur Verfügung zu stellen.

3. Mietkosten-Bei träge

Die Anschlussgemeinden sind nach Z'iffer 8.1, Abs. I.2, des Vertrages
über die gemeinsame Besorgung des Seerettungs'dienstes vom 17. August 1992
zur Lejstung von Mietkosten-Beiträgen nach Ziffer 5 dieser Vereinbarung
verpff ichtet
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4. Mietzins

Die Anfangsmiete beträgt Fr. 54'420.--.

4.1 Berechnunqsqrundl aqe

Die Anfangsmiete (Basis = Bezug 1.1.1994) bas'ier.t auf
fo1 genden Grundl agen:

- Bau- und Finanzierungskosten vorläufig
(Kostenstand i993)

- Annujtät bei 6 % Zins für 1. Hypothek ZKB und
25 Jahre Amortisationszeit 7,BZ %

- Unterhait, G.nf.ihren, Abgaben etc I,Z5 %

Anrechnungssatz somit g,Ol 
%

Fr.600'000.--

4.2 Mietzinsanpassunq

Massgebend für die Festsetzung des defin'itiven Mietzjnses ist die Bauab-
rechnung; be'i Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag erhöht oder
ermässigt sich der Mietzjns anteilmässig und rückw'irkend äuf den Beginn
der Zi nspfl j cht.
Die Pol itische Gemeinde Wädenswil al s Vermieterin 'ist berechtigt und ver-pflichtet, Mietzinsänderungen im Rahmen der mietrechtlichen Beitimmungen
und Usanzen, vorzunehmen

5. Unterhalt, Abgaben, Gebühren

trn der Miete enthalten sind die Ausgaben für den laufenden Unterhalt, die
Gebäudeversicherungsprämie sowie weitere mit dem Gebäude zusammenhängende
Versicherungen, Kehrichtabfuhr, t^lasser/Abwasser.

Nicht enthalten sind der üblicherweise vom Mieter selber zu tragende klejne
Unterhalt, die Kosten für Strom. Diese gehen zulasten der Betriäbsrechnung
und werdeh gemäss Ziffer 7 des Anschlussvertrages abgerechnet.

6. Zahl ungsbestimmungen

Die Miete wjrd geschuldet für das Kalenderjahr und'ist jähriich zahlbar
zusammen mit den Betriebskosten.
Die erste Zahlung hat innert 60 Tagen nach Bezug des Bootshauses zu er-
fo1 gen.
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7. Kostenaufteilung

Die Mietkosten werden wie folgt auf die v'ier Vertragsgemeinden aufgeteilt:
50 % nach Einwohnerzahl gemäss ziffer 1.2 des Anschrussvertrages,
50 % nach der letztbekannten, berichtigten absoluten steuerkräft.

8. Kündigung, Inkrafttreten und Vertragsvorbehalte

Diese richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Anschlussver-
trages vom 17. August 1992.

[,{ädenswi 1 ,

STADTRAT I4IAEDENSt^lI L

Der Präsident: Der Schreiber:

Richterswil,

GEMEINDERAT RICHTERSWI L

Der Präsident: Der Schreiber:

Männedorf,

GEMEINDERAT MAENNEDORF

Der Präsident: Der Schreiber:

Stära, * 6. SeP. 1994

GEMEINDERAT STAEFA

r Präsident: Der hre'iber:



Anhang I vom 25. Februar 2019

zum Vertrag vom 17. August 1992

zwischen

der politischen Gemeinde Wädenswil, vertreten durch den Stadirat

und

den politischen Gemeinden Männedorf, Richterswil und Stäfa

betreffend

Ansch luss a n den von Wädenswil geführten Seerettungsdienst

1. Vertragsgrundlagen

Der Vertrag vom 17. August 1992 bleibt bestehen.

Dieser Anhang I ersetzt den bestehenden Anhang I von 1994.

Die 25-jährige Amortisationsperiode des Bootshauses des Seerettungsdienstes endet 2019, d.h. die

hierin festgelegten Bestimmungen gelten ab 1. Januar 2020.

2. Eigentumsverhältnisse

Die politische Gemeinde Wädenswil ist Eigentümerin des Bootshauses des Seerettungsdienstes.

3. Mietzins

Die Vertragsgemeinden einigen sich darauf, künftig einen Mietzins von 2% des Anlagewertes (CHF

744'5L91, d.h. CHF 14'890.-- pro Jahr zu entrichten.

4. Unterhalt, Abgabgn, Gebühren

Die Dienststelle lmmobilien der Stadt Wädenswil bestreitet den laufenden Unterhalt und kommt für
die Gebäudeversicherungs- sowie für weitere mit der lmmobile zusammenhängende

Versicherungsprämien, Kehrichtabfuhr- und Wasser/Abwassergebühren auf. Die eben genannten

Leistungen sind im Mietzins enthalten.

Nicht enthalten sind der üblicherweise vom Mieter selbst zu tragende kleine Unterhalt und die

Kosten für Strom. Diese gehen zu Lasten der Betriebsrechnung und werdän gemäss Ziffer 7 des

Ansch lussvertrages a bgerech net.

5. Zahlungsbestimmungen

Der Mietzins wird für das Kalenderjahr geschuldet und ist jährlich zusammen mit den Betriebskosten

zu bezahlen.



6. Kostenaufteilung

Die Mietkosten werden wie folgt auf die vier Vertragsgemeinden aufgeteilt:

50% nach Einwohnerzahl, gemäss Ziffer7.2 des Anschlussvertrags

50% nach der letztbekannten, berichtigten absoluten Steuerkraft

7. Kü nd igu ng, I n krafttreten, Ve rtragsvorbeha lte

Diese richten sich nach den Bestimmungen des Anschlussvertrages vom 17. August 1992.

Wädenswil,

STADTRAT WADENSWIL

Präsident Die Schreiberin:

€, Q,a*'<,r-rr,/

Richterswil, 15. APß. 10ß

GEMEINDERAT RICHTERSWIL

Der Präsident: Der Schreiber:

Männedorf, 2C JUni 20lg

GEMEINDERAT MANN

Der Präsident:

Stäfa,

GEMEINDERAT STAFA

Der Präsident:

r

I

Schreiber:

,+22,>



und

Anhang ll vom 30. Juni 2020

zum Vertrag vom 17. August 1992

zwischen

der politischen Gemeinde Wädenswil, vertreten durch den Stadtrat

den politischen Gemeinden Richterswil und Stäfa, vertreten durch deren Gemeinderäte

betreffend

Anschluss an den von Wädenswil geführten und organisierten Seerettungsdienst

1. Vertragsgrundlagen

DerAnschlussvertrag vom 17. August 1992 bleibt bestehen.

Dieser Anhang ll ist neu und ergänzt den oben enryähnten Vertrag.

2. Ordnungsgemässer Austritt der Gemeinde Männedorf

Per 31 .12.2020 hat die Gemeinde Männedorf fristgerecht den Austritt aus dem Vertrag
erklärt.

Zitter 9.2. des Vertrags postuliert: "Bei ordnungsgemässem Austritt einer
Anschlussgemeinde aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis wird dieses mit den
verblei benden Vertragspartnern weitergefü hrt. "

3. Weiterführung des Anschlussvertrags

Die verbleibenden drei Gemeinden beschliessen, den von der politischen Gemeinde
Wädenswil geführten und organisierten Seerettungsdienst unter dem oben enryähnten
Anschlussvertrag weiterzuführen und die Kosten gemäss vertraglichem Verteilschlüssel
unter sich aufzuteilen.



Wädenswil, den

STADT WADENSWIL

Philipp Kutter
Stadtpräsident

iRichterswil, den 23. oe Ze ze
GEMEINDE RICHTERSWIL

MarcelTanner
Gemeindepräsident

Stäfa, den

GEMEINDE STAFA

€. 9a*,uut t<

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Roger Nauer
Gemeindeschreiber

Daniel Scheideg
Gemeindeschreiber

\

/ftzL
Christian Haltner
Gemeindepräsident


